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Vorhaben: 
 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 im 
Hinblick auf ein Überprüfungsverfahren für im 
Zusammenhang mit Wahlen zum Europäischen 
Parlament begangene Verstöße gegen Vorschrif-
ten zum Schutz personenbezogener Daten-
Ratsdok.  2018/0336 final/2 -  

 
KOM-Nr.: 
 

 
636 

 
BR-Drucksache: 
 

445 / 18 

 
Federführendes Ressort/Aktenzeichen: 
 

MILI 
Az. 115.101 - 1 

 
Zielsetzung: 
 

Um sicherzustellen, dass Wahlen zum Europäi-
schen Parlament unter Einhaltung strikter demo-
kratischer Regeln und unter uneingeschränkter 
Wahrung der europäischen Werte Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Grundrechte 
vonstattengehen, schlägt die Kommission eine 
gezielte Änderung der Verordnung Nr. 1141/2014 
vor, die darauf abzielt, für europäische politische 
Parteien und Stiftungen, die Verstöße gegen Da-
tenschutzvorschriften ausnutzen, um auf das 
Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament 
bewusst Einfluss zu nehmen oder Einfluss zu 
nehmen zu versuchen, finanzielle Sanktionen 
vorzusehen. 
 

 
Wesentlicher Inhalt: 
 

Mit der Drucksache 445/18 zielt die Kommission 
auf die Änderung der Verordnung Nr. 1141/2014 
über das Statut und die Finanzierung europäi-
scher politischer Parteien und europäischer poli-
tischer Stiftungen. Im Blick stehen dabei der 
Schutz personenbezogener Daten und Sankti-
onsmöglichkeiten bei Verstößen dagegen. Auslö-
ser war u.a. der Fall „Facebook-Cambridge Analy-
tica“, bei dem es um die mutmaßlich unrechtmä-
ßige Verarbeitung personenbezogener Daten von 
Anwendern geht, die das Unternehmen 
Cambridge Analytica von Facebook bezogen hat. 



Dadurch wurden ernsthafte Bedenken hinsicht-
lich der Auswirkungen von Datenschutzverlet-
zungen auf den Verlauf von Wahlen aufgeworfen. 
 
Die Verordnung Nr. 1141/2014 wurde erlassen, 
um die Sichtbarkeit, Anerkennung, Effizienz, 
Transparenz und Rechenschaftspflicht europäi-
scher politischer Parteien und der ihnen ange-
schlossenen politischen Stiftungen zu erhöhen. 
Mit dieser Verordnung wurde europäischen poli-
tischen Parteien und Stiftungen, die bestimmte 
Bedingungen erfüllen, die Möglichkeit einge-
räumt, durch Eintragung auf europäischer Ebene 
europäischen Rechtsstatus zu erlangen und da-
mit Zugang zu Finanzhilfen der EU zu erhalten.  
 
Zum Zweck der Eintragung, Überwachung und 
gegebenenfalls Sanktionierung von europäischen 
politischen Parteien und Stiftungen wurde eine 
unabhängige Behörde für europäische politische 
Parteien und Stiftungen eingerichtet, die auch 
Fällen nachgeht, in denen solchen Einrichtungen 
eine Missachtung dieser europäischen Grund-
werte vorgeworfen wird. 
 

 
Vorläufige Einschätzung zur Einhaltung 
des Subsidiaritätsprinzips (bei Beden-
ken: kurze Begründung): 
 

 
Keine Bedenken 

 
Besonderes schleswig-holsteinisches 
Interesse?: 
 

 
nein 

Zeitplan für die Behandlung: 
a) Bundesrat 
b) Rat: 
c) ggf. Fachministerkonferenzen, 

etc. 

 
a) 19.10.2018 
 
b) nicht bekannt. 

 

c) entfällt. 
 

 
 

 


